
 

 

 

 

 

 

 

 

Veranstaltungsvorschriften 

 

der Kinoevent GmbH, Obere Bahnhofstrasse 46, CH-8640 Rapperswil 

mit den beiden Kinos Kinobar Leuzinger und Schlosskino in Rapperswil 
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VERANSTALTUNGSVORSCHRIFTEN 

§ 1 Geltungsbereich  

1. Die Veranstaltungsbedingungen gelten für sämtliche Besuche und Aufenthalte in den 

Räumlichkeiten der Kinoevent GmbH. 

§ 2 Ton- und Bildaufnahmen 

1. Das Anfertigen von Bild- und/oder Tonaufnahmen während Veranstaltungen ist generell 

nicht gestattet. Dazu verwendete oder verdachtsmässig verwendete Geräte oder Daten-

träger müssen dem Personal zur Kontrolle ausgehändigt werden. Jeder Versuch des Mit-

schnitts von Kinofilmen wird durch Kinoevent oder den Filmverleiher zur Anzeige ge-

bracht. 

§ 3 Mindestalter 

1. Es gelten für jede Vorführung die von der Schweizerischen Kommission für Jugend-

schutz festgelegte Mindestzutrittsalter, Publikation unter www.filmrating.ch. In Begleitung 

einer Person, die die elterliche Sorge gem. Art. 296 ff. ZGB ausübt, können Kinder und 

Jugendliche die Vorführungen bis zu einer Abweichung von maximal 2 Jahren vom fest-

gelegten Mindestzutrittsalter ansehen.  

2. Kinoevent ist berechtigt, im Zweifelsfall Ausweiskontrollen vorzunehmen. 

§ 4 Ticket 

1. Das Ticket muss während des gesamten Aufenthalts im Kino aufbewahrt und dem Per-

sonal jederzeit auf Verlangen vorgewiesen werden.  

2. Tickets gelten ausschliesslich für die eine angegebene Vorstellung, (Film, Tag, Startzeit) 

und Sitzplatzkategorie (Balkon, Parterre). Wer kein gültiges Ticket für die entsprechende 

Vorstellung und Kategorie vorweisen kann, hat eine Umtriebsentschädigung von 

CHF 100.- zu bezahlen. Wer Tickets oder Gutscheine vervielfältigt, Fälschungen oder 

Kopien benutzt oder in Umlauf bringt wird verzeigt. 

§ 4 Verhaltensregeln 

1. Mobiltelefone und andere technische Geräte sind beim Betreten des Kinosaals in den 

Flugmodus oder stumm zu schalten. 

2. Die Weitergabe alkoholischer Getränke an unter 16-Jährige und der Kauf alkoholischer 

Getränke durch unter 16-Jährige sind nicht gestattet. Die Weitergabe von Spirituosen, 



 

 

 

Aperitifs und Alcopops an unter 18-Jährige und der Kauf dieser Getränke durch unter 

18-Jährige ist nicht gestattet. 

3. Das Mitbringen und der Konsum mitgebrachter Lebensmittel sind grundsätzlich nicht er-

laubt. 

4. Das Mitbringen, der Handel und der Konsum von Drogen, Betäubungsmitteln und Hallu-

zinogenen sind in den Lokalitäten von Kinoevent grundsätzlich nicht gestattet. 

5. Das Mitbringen von Haustieren ist nicht gestattet.  

6. Jede(r) Besucher(in) hat sein (ihr) Verhalten vom Moment des Betretens bis zum Verlas-

sen der Lokalitäten von Kinoevent zu kontrollieren und so zu gestalten, dass sich kein(e) 

andere(r) Besucher(in) gestört oder im Erleben der Veranstaltung erheblich beeinträch-

tigt fühlt. Eltern bzw. erwachsene Begleitpersonen haben die Pflicht, ihre Kinder alters-

gerecht über die Veranstaltungsvorschriften zu informieren und sie zur Einhaltung der-

selben anzuhalten. 

7. 3D-Brillen sind Eigentum von Kinoevent und werden dem Besucher gegen eine Gebühr 

für den Brillenservice leihweise zur Verfügung gestellt. Sie sind sorgfältig und entspre-

chend den Anweisungen des Personals zu behandeln und nach dem Besuch einer 3D-

Vorstellung unaufgefordert dem Personal zurück zu geben, bzw. sorgfältig im dafür be-

reitgestellten Korb im Foyer zu deponieren.  

8. In allen Innenräumen der Lokalitäten von Kinoevent herrscht striktes Rauchverbot. Bei 

Nichtbeachten wird eine Umtriebsentschädigung in der Höhe von CHF 100.- erhoben 

und der Verstoss wird zur Anzeige gebracht. Dies gilt auch für E-Zigaretten. 

9. Notausgänge sind unter allen Umständen frei zu halten und ausschliesslich im Notfall zu 

benutzen. Feuerlösch-Einrichtungen sind ebenfalls ausschliesslich im Notfall zu benut-

zen.  

10. Allen Anweisungen des Personals ist unverzüglich Folge zu leisten.  

11. Durch Besucher wahrgenommene besondere Vorkommnisse, insbesondere medizini-

sche Notfälle, ausserordentliche Verschmutzungen oder Beschädigungen sowie Fund-

gegenstände sind unverzüglich dem Personal zu melden bzw. abzugeben. 

12. Die Lokalitäten von Kinoevent werden, mit Ausnahme der Toiletten, aus Gründen der Si-

cherheit mit Kameras überwacht. Ohne besondere Vorkommnisse werden Videoaufnah-

men nach 48 Stunden gelöscht. 

13. Bei Nichteinhaltung einer Veranstaltungsvorschrift verfällt das Ticket und der Ticketinha-

ber kann ohne Entschädigung aus der Veranstaltung und den Lokalitäten von Kinoevent 

weggewiesen werden. Kinoevent behält sich zusätzlich vor, Anzeige zu erstatten. Im 

Wiederholungsfall kann Kinoevent ein Hausverbot aussprechen. 


